Kalenderveröffentlichung
LPO-Änderungen Vielseitigkeit

Thema Sicherheit – Anpassung an das FEI Reglement

§ 601

Beurteilung

Ergänzung am Ende

Für Vorkommnisse in den Teilprüfungen Dressur bzw. Springen, die in den folgenden Paragrafen nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen der §§ 400ff. bzw. 500ff. entsprechend.
§ 631

Richtungszeichen, Flaggen, Tore

...
3.
Die Flaggen müssen so angebracht sein, dass der Teilnehmer die rote Flagge zur Rechten und die weiße Flagge zur Linken hat. Die roten und weißen Flaggen sollen das Hindernis überragen. Bei schmalen Hindernissen mit einer Breite von unter 3.00 Metern wird die Verwendung von abknickenden Flaggen empfohlen.

§ 645

Hindernisfehler und Bewertung

Es sind folgende Strafpunkte zu vergeben:

1.
Erster Ungehorsam
20 Strafpunkte

2.
Zweiter Ungehorsam am selben Sprung/Hindernis
40 Strafpunkte

3.
Dritter Ungehorsam am selben Sprung/Hindernis oder 
im Verlauf der Geländestrecke
Ausschluss

4.
Vierter Ungehorsam im Verlauf der Geländestrecke
Ausschluss
5.
Sturz des Reiters (vgl. §§ 513.1 und 643)
65 Strafpunkte
6.
Sturz des Pferdes (vgl. §§ 513.2 und 643)
Ausschluss
7.
Zweiter Sturz des Reiters im Verlauf der Geländestrecke
Ausschluss

8.
Auslassen eines Hindernisses/Sprunges,


Pflichttores oder Wendezeichens
Ausschluss

9.
Springen eines bereits überwundenen Hindernisses (Ausnahme § 644)
Ausschluss

10.
Springen eines Hindernisses/Sprunges in falscher Reihenfolge
Ausschluss


oder von der falschen Seite (Ausnahme § 644)

Springprüfung einer Vielseitigkeit

§ 651

Bewertung

Gemäß § 503, Richtverfahren A mit folgenden Änderungen:

-
Hindernisfehler
4 Strafpunkte

-
1. Ungehorsam
4 Strafpunkte

-
2. Ungehorsam
8 Strafpunkte

-
3. Ungehorsam
Ausschluss

-
1. Sturz des Reiters
8 Strafpunkte

-
Sturz des Pferdes
Ausschluss

-
2. Sturz des Reiters
Ausschluss

-
Überschreiten der EZ
1 Strafpunkt pro angefangene Sekunde

Findet die Teilprüfung Springen vor der Teilprüfung Gelände statt, so gilt außerdem:

Bei mehr als 16 Strafpunkten für Hindernisfehler in der Teilprüfung Springen ist der Teilnehmer mit diesem Pferd nicht zur Teilprüfung Gelände zugelassen.

